
Ärztlicher Notfalldienst

Notarzt, Rettungsdienst und Krankentransport sind bayernweit 
unter der Telefonnummer 1 92 22, aus Mobilfunknetzen mit der 
örtlichen Vorwahl zu erreichen. 

Am 2. und 3. April 2011 ist der ärztliche Bereitschaftsdienst (Not-
falldienstarzt, Augenarzt, Hals-Nasen-Ohrenarzt und Frauenarzt) 
für das gesamte Oberallgäu, Kempten und den Altlandkreis 
Kempten unter der Telefonnummer (0 18 05) 19 12 12 zu erreichen.

Zahnärztlicher Notfalldienst 
im Altlandkreis Sonthofen

Der Notfallzahnarzt ist zu erreichen für den 2. und 3. April 
2011 unter Telefon (08321) 83809. Notfallsprechstunden von 
10.00 bis 12.00 und von 18.00 bis 19.00 Uhr. Der Notfallzahn-
arzt für den Bereich Kempten ist in der Kemptener Ausgabe 
dieser Zeitung unter der Rubrik „was, wo, wer, wann“ auf-
geführt.

Sonntags- und Nachtdienst 
der Apotheken

Bad Hindelang:
am 2. April 2011: Falken-Apotheke, Färbergasse 2, 
Telefon (08324) 323 (18.00 bis 19.00 Uhr)

Sonthofen, Immenstadt, Blaichach, Burgberg:
am 2. April 2011: Grünten-Apotheke, Burgberg, 
Sonthofener Straße 12, Telefon (08321) 88303 
am 3. April 2011: Alpenland-Apotheke, Sonthofen, 
Freibadstraße 12, Telefon (08321) 66610, und 
St.-Martin-Apotheke, Immenstadt, Bräuhausplatz 2, 
Telefon (08323) 98197 (10.00 bis 12.00 Uhr)

Oberstdorf, Fischen:
am 2. April 2011: Engel-Apotheke, Oberstdorf, 
Nebelhornstraße 1, Telefon (08322) 2121
am 3. April 2011: Vallis-Apotheke, 
Oberstdorf, Poststraße 10, Telefon (08322) 940700
(10.00 bis 12.00 und 17.00 bis 19.00 Uhr)

Oberstaufen:
am 2. April 2011: Apotheke am Kurpark, Lindauer Straße 28, 
Telefon (08386) 2551 (18.00 bis 19.00 Uhr)
am 3. April 2011: Apotheke am Kurpark, Lindauer Straße 28, 
Telefon (08386) 2551 (10.00-12.00 Uhr und 18.00-19.00 Uhr)

Altusried, Betzigau, Buchenberg, Dietmannsried, Durach, 
Lauben, Sulzberg, Walten hofen, Wiggensbach:
am 2. April 2011: Ried-Apotheke, Betzigau, 
Hauptstraße 8, Telefon (0831) 574666 (18.00 bis 20.00 Uhr)
am 3. April 2011: Cornelius-Apotheke, Probstried, 
An der Wilhelmshöhe 32, Telefon (08374) 589658
(18.00 bis 20.00 Uhr)

Diensthabende Apotheken in Kempten:
am 2. April 2011: Alpin-Apotheke am Klinikum, 
Pettenkofer Straße 1a, Telefon (0831) 9607780
am 3. April 2011: Apotheke im Lyzeum, Auf’m Plätzle 1, 
Telefon (0831) 202892

Es wird gebeten, den Sonntagsdienst nur in dringenden  
Fällen in Anspruch zu nehmen!

Bekanntmachung des Landratsamtes Oberallgäu

Öffentliche Bekanntmachung

Das Landratsamt Oberallgäu hat mit Bescheid vom 22. März 
2011 (Bpl.-Nr. 0184/11), Frau Monika Schindele, Wagegger 
Straße 1, 87490 Haldenwang, den Ausbau der vorhandenen 
Stallung zum Einbau einer Heizung und eines Treppenhauses 
ins DG, Teilausbau der Tenne und Errichtung von drei Dach-
gauben Wagegger Straße 1 in Haldenwang (Fl.-Nr. 1399), 
Gemarkung Haldenwang, bauaufsichtlich genehmigt.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage beim Bayerischen Verwaltungs-
gericht in Postanschrift: 86048 Augsburg, Postfach 112343, 
Hausanschrift: 86152 Augsburg, Kornhausgasse 4, schriftlich 
oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäfts-
stelle dieses Gerichts erhoben werden.
Die Klage muss den Kläger, den Beklagten (Freistaat Bayern) 
und den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen und 
soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung 
dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben, 
der angefochtene Bescheid soll in Urschrift oder in Abschrift 
beigefügt werden. Der Klage und allen Schriftsätzen sollen 
Abschriften für die übrigen Beteiligten beigefügt werden.

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:

Die Einlegung einer Klage per E-Mail genügt nicht der 
Schriftform und ist unzulässig.

Durch Gesetzesänderung wurde das Widerspruchsverfah-
ren in Bausachen abgeschafft.

Die Anfechtungsklage eines Dritten hat keine aufschie-
bende Wirkung.

Gez.: Wolfgang Settele

Die genehmigten Planunterlagen können beim Bauamt des 
Landratsamtes Oberallgäu in 87527 Sonthofen, Oberallgäuer 
Platz 2, Zimmer 3.13, und bei der Gemeinde Haldenwang, 
Hauptstraße 29, 87490 Haldenwang, eingesehen werden.
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Bekanntmachung der öffentlichen Auslegung des  
Bebauungsplanentwurfes „Am Fahnen westlich des  

Panoramaweges“ gemäß § 3 Abs. 2 BauGB

Der Gemeinderat der Gemeinde Ofterschwang hat in seiner 
öffentlichen Sitzung am 16. März 2011 den Entwurf zum 
Bebauungsplan „Am Fahnen westlich des Panoramaweges“ 
mit Begründung jeweils in der Fassung vom 15. März 2011 
gebilligt und für die öffentliche Auslegung gem. § 3 Abs. 2 
BauGB bestimmt. Das Plangebiet befindet sich westlich des 
Panoramaweges, grenzt also westlich an den Siedlungskörper 
der Gemeinde Ofterschwang an und umfasst Teilflächen der 
Grundstücke Fl.-Nrn. 464, 467, 467/2, 486, 487, 488, 488/2, 
504/2 und 504/3. Die genaue Lage des Plangebietes ist in dem 
abgebildeten Lageplan (maßstabslos) dargestellt.

Der Entwurf mit Begründung in der Fassung vom 15. März 
2011 und den nach Einschätzung der Gemeinde Ofter-
schwang wesentlichen, bereits vorliegenden umweltbezo-
genen Stellungnahmen liegen in der Zeit vom 

6. April 2011 bis einschließlich 6. Mai 2011

in der Gästeinformation in Ofterschwang, Kirchgasse 1, 87527 
Ofterschwang, 1. Stock, und in der Verwaltungsgemeinschaft 
Hörnergruppe, Weiler 16, 87538 Fischen i. Allgäu, 1. Stock, 
Zimmer 18, jeweils während der allgemeinen Dienststunden 
zu jedermanns Einsicht öffentlich aus.

Folgende Arten umweltbezogener Informationen sind ver-
fügbar:
– Ergebnisvermerk des Behördenunterrichtungstermins vom 

26. November 2009 gem. § 4 Abs. 1 BauGB (insbesondere 
betreffend die Themen Ortsbild, Naturschutz, Entwässe-
rung, Gewässer, Landwirtschaft, Immissionsschutz, Forst-
wirtschaft);

– Stellungnahmen im Rahmen der frühzeitigen Behördenbe-
teiligung nach § 4 Abs. 1 BauGB (insbesondere betreffend 
das Thema Forstwirtschaft);

– Stellungnahmen im Rahmen der förmlichen Behördebeteili-
gung nach § 4 Abs. 2 BauGB 

– schalltechnische Untersuchung des Büros Sieber vom 14. 
März 2011.

Stellungnahmen können während der Auslegungsfrist von 
jedermann abgeben werden.

Es wird darauf hingewiesen, dass nicht fristgerecht abge-
gebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über den 
Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben können und dass ein 
Antrag nach § 47 VwGO unzulässig ist, soweit mit ihm Ein-
wendungen geltend gemacht werden, die vom Antragsteller im 
Rahmen der Auslegung nicht oder verspätet geltend gemacht 
wurden, aber hätten geltend gemacht werden können.  
Gleichzeitig mit der öffentlichen Auslegung holt die Gemein-
de Ofterschwang die Stellungnahmen der Behörden und 
sonstigen Träger öffentlicher Belange, deren Aufgabenbereich 
durch die Planung berührt werden kann, zum Planentwurf 
und der Begründung ein.

Ofterschwang, den 24. März 2011

GEMEINDE  OFTERSCHWANG 

Gez.: Alois Ried, Erster Bürgermeister 
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Bekanntmachung der öffentlichen Auslegung  
des Entwurfes der 2. Änderung des Flächennutzungsplans 

für den Bereich des Bebauungsplanentwurfes  
„Am Fahnen westlich des Panoramaweges“  

gemäß § 3 Abs. 2 BauGB

Der Gemeinderat der Gemeinde Ofterschwang hat in seiner 
öffentlichen Sitzung am 16. März 2011 den Entwurf der  
2. Änderung des Flächennutzungsplanes für den Bereich des 
Bebauungsplanentwurfes „Am Fahnen westlich des Pan-
oramaweges“ mit Begründung jeweils in der Fassung vom 15. 
März 2011 gebilligt und für die öffentliche Auslegung gemäß 
§ 3 Abs. 2 BauGB bestimmt. Das Plangebiet befindet sich 
westlich des Panoramaweges, grenzt also westlich an den 
Siedlungskörper der Gemeinde Ofterschwang an und umfasst 
Teilflächen der Grundstücke Fl.-Nrn. 464, 467, 467/2, 470, 
486, 487, 488, 488/2, 504/2 und 504/3. Der räumliche Gel-
tungsbereich ist in dem abgebildeten Lageplan (maßstabslos) 
dargestellt.

Der Entwurf mit Begründung in der Fassung vom 15.03.2011 
und den nach Einschätzung der Gemeinde Ofterschwang 
wesentlichen, bereits vorliegenden umweltbezogenen Stel-
lungnahmen liegen in der Zeit vom 

6. April 2011 bis einschließlich 6. Mai 2011

in der Gästeinformation in Ofterschwang, Kirchgasse 1, 87527 
Ofterschwang, 1. Stock, und in der Verwaltungsgemeinschaft 
Hörnergruppe, Weiler 16, 87538 Fischen i. Allgäu, 1. Stock, 
Zimmer 18, jeweils während der allgemeinen Dienststunden 
zu jedermanns Einsicht öffentlich aus.

Folgende Arten umweltbezogener Informationen sind ver-
fügbar:

– Ergebnisvermerk des Behördenunterrichtungs-Termins vom 
26. November 2009 gem. § 4 Abs. 1 BauGB (insbesondere 
betreffend die Themen Ortsbild, Naturschutz, Entwässe-
rung, Gewässer, Landwirtschaft, Immissionsschutz, Forst-
wirtschaft);

– Stellungnahmen im Rahmen der frühzeitigen Behördenbe-
teiligung nach § 4 Abs. 1 BauGB (insbesondere betreffend 
das Thema Forstwirtschaft);

– Stellungnahmen im Rahmen der förmlichen Behördenbetei-
ligung nach § 4 Abs. 2 BauGB 

– schalltechnische Untersuchung des Büros Sieber vom 14. 
März 2011.

Stellungnahmen können während der Auslegungsfrist von 
jedermann abgeben werden.

Es wird darauf hingewiesen, dass nicht fristgerecht abge-
gebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über die 
2. Änderung des Flächennutzungsplanes unberücksichtigt 
bleiben können und dass ein Antrag nach § 47 VwGO unzu-
lässig ist, soweit mit ihm Einwendungen geltend gemacht wer-
den, die vom Antragsteller im Rahmen der Auslegung nicht 
oder verspätet geltend gemacht wurden, aber hätten geltend 
gemacht werden können. 

Gleichzeitig mit der öffentlichen Auslegung holt die Gemein-
de Ofterschwang die Stellungnahmen der Behörden und 
sonstigen Träger öffentlicher Belange, deren Aufgabenbereich 
durch die Planung berührt werden kann, zum Planentwurf 
und der Begründung ein.

Ofterschwang, den 24. März 2011

GEMEINDE  OFTERSCHWANG 

Gez.: Alois Ried, Erster Bürgermeister 
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Bekanntmachung
der Gemeinde Ofterschwang

zur 4. Änderung des Bebauungsplanes 
„Ofterschwang, westlich der Kreisstraße“

Der Gemeinderat der Gemeinde Ofterschwang hat in der 
öffentlichen Sitzung am 16. März 2011 die 4. Änderung des 
Bebauungsplanes „Ofterschwang, Westlich der Kreisstraße“ 
(Aufstellungsbeschluss gem. § 2 Abs. 1 BauGB) beschlos-
sen. Der räumliche Geltungsbereich der 4. Änderung des 
Bebauungsplanes wird aus dem beiliegenden Lageplan (maß-
stabslos) ersichtlich. Folgende Grundstücke befinden sich 
innerhalb des räumlichen Geltungsbereiches: Fl.-Nrn. 12/2 
(Teilfläche), 13, 14, 16, 20, 20/1, 20/2, 20/3, 22, 22/1, 23, 23/1, 
24, 24/1, 24/2, 25, 26, 28, 309, 309/1, 309/2, 309/3, 310, 312, 
312/5, 312/6, 314, 314/1, 314/2, 314/3, 314/4, 314/5, 314/6, 
314/7, 314/8, 317 317/2, 318, 319, 326, 326/2, 328/2, 328/3, 
406 (Teilfläche), 408/2 (Teilfläche), 408/3, 450/2, 460, 461/1, 
462 (Teilfläche), 463/2, 463/3, 463/4, 464 (Teilfläche), 488/3, 
488/4, 488/5, 488/6, 488/7, 488/8, 488/9, 488/10, 488/11, 
488/12, 488/13, 488/14, 488/15, 488/16, 488/17, 488/18, 
488/19, 488/20, 488/21, 488/22, 488/23, 496, 496/1, 496/3, 
496/5, 497, 499, 499/1, 499/2, 503/2 (Teilfläche), 504/3, 763/9, 
763/10, 763/16.

Erfordernis und Ziele der Planung: 

– Gemäß den derzeitigen Festsetzungen dürfen im Geltungs-
bereich des Bebauungsplanes „Ofterschwang, westlich der 
Kreisstraße“ Garagen und Nebengebäude nur innerhalb der 
überbaubaren Grundstücksflächen (Baugrenzen) errichtet 
werden. Da bei der Aufstellung des Bebauungsplanes die 
Baugrenzen auf Grundlage der vorhandenen Bebauung sehr 
dicht um die vorhandenen Gebäude festgesetzt wurden, 
ist eine weitere Ausnutzung der Grundstücke kaum noch 
möglich. Aufgrund der Tatsache, dass in der Vergangenheit 
des Öfteren Befreiungen von dieser Festsetzung beantragt 
und teilweise genehmigt wurden, hat sich gezeigt, dass diese 
Festsetzung nicht mehr den aktuellen Baugewohnheiten 
entspricht und einer Überarbeitung bedarf.

– Durch die Überarbeitung dieser Festsetzung soll erreicht 
werden, dass in einem ausgewogenen Maß Garagen und 
Nebengebäude auch außerhalb der überbaubaren Grund-
stücksflächen (Baugrenzen) errichtet werden dürfen und 
das Ziel des ursprünglichen Planes, eine geordnete städ-
tebauliche Entwicklung im Plangebiet zu gewährleisten, 
weiterhin erreicht werden kann. Durch die Änderung soll 
eine klare und einheitliche Rechtslage geschaffen wer-
den, die eine Genehmigung von Baugesuchen anhand von 
Befreiungen verhindert und etwaige Nutzungs- und Nach-
barkonflikte vermeidet. Die beabsichtigte Planänderung 
trägt so insgesamt auch zur Planklarheit bei. Zudem soll 
erreicht werden, dass die Ausnutzbarkeit der Grundstücke 
in angemessener Weise verbessert und den aktuellen Bauge-
wohnheiten angepasst wird.

Gemäß § 13a Abs. 2 Nr. 1 BauGB wird von einer Umweltprü-
fung gem. § 2 Abs. 4 BauGB und einem Umweltbericht gem. 
§ 2a Nr. 2 BauGB sowie der Angabe nach § 3 Abs. 2 Satz 2 
BauGB, welche Arten umweltbezogener Informationen ver-
fügbar sind, sowie von einer zusammenfassenden Erklärung 
nach § 10 Abs. 4 BauGB abgesehen.
 
Eine Umweltverträglichkeitsprüfung im Sinne des Gesetzes 
zur Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) ist nicht erfor-
derlich. 

In der Gästeinformation in Ofterschwang, Kirchgasse 1, 87527 
Ofterschwang, 1. Stock, und in der Verwaltungsgemeinschaft 
Hörnergruppe, Weiler 16, 87538 Fischen i. Allgäu, 1. Stock, 
Zimmer 18, wird der Öffentlichkeit während der allgemeinen 
Dienststunden Gelegenheit gegeben, sich über die allgemei-
nen Ziele und Zwecke sowie die wesentlichen Auswirkungen 
der Planung zu unterrichten. Es besteht bis zum 21.04.2011 
die Gelegenheit zur frühzeitigen Äußerung. Weitere Informa-
tionen können von den Bürgern durch das Beiwohnen an den 
öffentlichen Gemeinderatssitzungen eingeholt werden. Im 
Rahmen der noch durchzuführenden öffentlichen Auslegung 
gem. § 3 Abs. 2 BauGB können Stellungnahmen zur Planung 
innerhalb der vorgeschriebenen Fristen abgegeben werden. 
Hierzu erfolgt jeweils noch eine gesonderte ortsübliche öffent-
liche Bekanntmachung.

Hinweise: Der Aufstellungsbeschluss zur Änderung hat keine 
direkte Auswirkung auf die Bebaubarkeit oder Nutzbarkeit 
von Grundstücken. Der räumliche Geltungsbereich der Ände-
rung kann sich im Verlauf des Aufstellungsverfahrens ändern. 

Ofterschwang, den 24. März 2011

GEMEINDE   OFTERSCHWANG

Gez.: Alois Ried, 1. Bürgermeister
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Bekanntmachung
der Gemeinde Ofterschwang

über den Erlass einer Veränderungssperre für den  
Geltungsbereich des Bebauungsplanes  

„Ofterschwang, westlich der Kreisstraße“

Zur Sicherung der mit Beschluss vom 16. März 2011 einge-
leiteten 4. Änderung des Bebauungsplanes „Ofterschwang, 
westlich der Kreisstraße“ wurde in öffentlicher Sitzung des 
Gemeinderates der Gemeinde Ofterschwang am 16. März 
2011 für den Geltungsbereich der 4. Änderung des Bebau-
ungsplanes „Ofterschwang, Westlich der Kreisstraße“ nach-
folgende Veränderungssperre beschlossen:

Satzung

Aufgrund von § 14 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 23. September 2004 (BGBl. I 
S. 2414), zuletzt geändert durch Art. 4 des Gesetzes vom 31. 
Juli 2009 (BGBl. I S. 2585) und § 4 der Gemeindeordnung 
für den Freistaat Bayern in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 22. August 1998 (GVBl. S. 796), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 27. Juli 2009 (GVBl. Nr. 14, S. 400) hat der 
Gemeinderat der Gemeinde Ofterschwang am 16. März 2011 
folgende Satzung beschlossen:

§ 1 Anordnung der Veränderungssperre

Zur Sicherung der Planung im künftigen Änderungsgeltungs-
bereich der 4. Änderung des Bebauungsplanes „Ofterschwang, 
westlich der Kreisstraße“ in der Gemeinde Ofterschwang wird 
eine Veränderungssperre angeordnet.

§ 2 Räumlicher Geltungsbereich der Veränderungssperre

Für den räumlichen Geltungsbereich der Veränderungssperre 
ist der angehängte Lageplan zu dieser Satzung maßgeblich. 
Der Geltungsbereich umfasst den Geltungsbereich des Bebau-
ungsplanes „Ofterschwang, westlich der Kreisstraße“ (Fas-
sung vom 26. Juli 1994, rechtsverbindlich seit 10. April 1996, 
geändert am 24. August 1999, geändert am 19. Dezember 
2000). Der räumliche Geltungsbereich umfasst die Grund-
stücke mit den Fl.-Nrn. 12/2 (Teilfläche), 13, 14, 16, 20, 20/1, 
20/2, 20/3, 22, 22/1, 23, 23/1, 24, 24/1, 24/2, 25, 26, 28, 309, 
309/1, 309/2, 309/3, 310, 312, 312/5, 312/6, 314, 314/1, 314/2, 
314/3, 314/4, 314/5, 314/6, 314/7, 314/8, 317 317/2, 318, 319, 
326, 326/2, 328/2, 328/3, 406 (Teilfläche), 408/2 (Teilfläche), 
408/3, 450/2, 460, 461/1, 462 (Teilfläche), 463/2, 463/3, 
463/4, 464 (Teilfläche), 488/3, 488/4, 488/5, 488/6, 488/7, 
488/8, 488/9, 488/10, 488/11, 488/12, 488/13, 488/14, 488/15, 
488/16, 488/17, 488/18, 488/19, 488/20, 488/21, 488/22, 
488/23, 496, 496/1, 496/3, 496/5, 497, 499, 499/1, 499/2, 503/2 
(Teilfläche), 504/3 (Teilfläche), 763/9, 763/10, 763/16.

§ 3 Inhalt und Rechtswirkungen der Veränderungssperre

Im räumlichen Geltungsbereich der Veränderungssperre dür-
fen:
– Vorhaben im Sinne des § 29 BauGB nicht durchgeführt oder 

bauliche Anlagen nicht beseitigt werden;
– keine erheblichen oder wesentlich wertsteigernde Verände-

rungen von Grundstücken und baulichen Anlagen, deren 
Veränderung nicht genehmigungs-, zustimmungs- oder 
anzeigepflichtig ist, vorgenommen werden.

Vorhaben, die vor dem Inkrafttreten der Veränderungs-
sperre baurechtlich genehmigt worden sind, Vorhaben, von 
denen die Gemeinde nach Maßgabe des Bauordnungsrechts 
Kenntnis erlangt hat und mit deren Ausführung vor dem In-
krafttreten der Veränderungssperre hätte begonnen werden 
dürfen, sowie Unterhaltungsarbeiten und die Fortführung 
einer bisher ausgeübten Nutzung werden von der Verände-
rungssperre nicht berührt.
In Anwendung von § 14 Abs. 2 BauGB kann von der Verände-
rungssperre eine Ausnahme zugelassen werden, wenn keine 
überwiegenden öffentlichen Belange entgegenstehen. Die 
Entscheidung hierüber trifft die Baugenehmigungsbehörde im 
Einvernehmen mit der Gemeinde.

§ 4 Inkrafttreten

Die Satzung über die Anordnung der Veränderungssperre tritt 
am Tag nach der öffentlichen Bekanntmachung in Kraft (§ 16 
Abs. 2 Satz 1 BauGB).

§ 5 Geltungsdauer

Die Veränderungssperre tritt, sofern sie nicht gem. § 17  
Abs. 1 oder Abs. 2 BauGB verlängert wird, nach Ablauf von 
zwei Jahren – vom Tage der Bekanntmachung gerechnet – 
außer Kraft. Die Satzung tritt in jedem Fall außer Kraft, wenn 
und soweit die 4. Änderung des Bebauungsplanes „Ofter-
schwang, westlich der Kreisstraße“ für das in § 2 genannte 
Gebiet rechtsverbindlich geworden ist.

Hinweis: 
Die Veränderungssperre kann in der Gästeinformation in 
Ofterschwang, Kirchgasse 1, 1. Stock, 87527 Ofterschwang, 
und in der Verwaltungsgemeinschaft Hörnergruppe, Weiler 16,  
87538 Fischen i. Allgäu, 1. Stock, Zimmer 18, während der 
allgemeinen Dienststunden eingesehen werden. Jedermann 
kann die Veränderungssperre einsehen und über den Inhalt 
Auskunft verlangen.
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung der in § 214 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 – 3 des BauGB bezeichneten Verfahrens- 
und Formvorschriften, eine unter Berücksichtigung des § 214 
Abs. 2 beachtliche Verletzung der Vorschriften über das Ver-
hältnis des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans 
oder aber nach § 214 Abs. 3 Nr. 2 BauGB beachtlicher Mangels 
des Abwägungsvorgangs unbeachtlich werden, wenn sie nicht 
innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung schrift-
lich gegenüber der Gemeinde geltend gemacht worden sind. 
Der Sachverhalt, der die Verletzung von Rechtsvorschriften 
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oder den Mangel des Abwägungsvorgangs begründen soll, ist 
darzulegen.
Außerdem wird auf die Vorschriften des § 18 Abs. 2 Satz 2 
und 3 BauGB über die Fälligkeit etwaiger Entschädigungsan-
sprüche und des § 18 Abs. 3 BauGB über das Erlöschen von 
Entschädigungsansprüchen hingewiesen.

Ofterschwang, den 24. März 2011

GEMEINDE  OFTERSCHWANG 

Gez.: Alois Ried, 1. Bürgermeister 
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Bekanntmachung
der Stadt Sonthofen

über die Widmung des beschränkt-öffentlichen Weges  
vom AllgäuStern-Hotel zur Ostrach

Der beschränkt-öffentliche Weg vom AllgäuSternHotel zur 
Ostrach, bestehend aus den Fl.-Nrn. 2699/6 Tfl. und 2676/15 
Tfl., beide Gemarkung Sonthofen, wird mit Wirkung vom  
1. Mai 2011 gemäß Art. 6 Abs. 3 i. V. m. Art. 53 Nr. 2  
Bayerisches Straßen- und Wegegesetz (BayStrWG) zum 
beschränkt-öffentlichen Weg gewidmet.

Trägerin der Straßenbaulast ist die Stadt Sonthofen (Art. 54a 
Abs. 1 BayStrWG). Die Widmungsunterlagen können wäh-
rend der üblichen Öffnungszeiten im Rathaus (Baureferat,  
2. Stock, Zimmer 45) eingesehen werden.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Widmung kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Wider-
spruch ist schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadt 
Sonthofen, in 87527 Sonthofen, Rathausplatz 1, einzulegen.

Sollte über den Widerspruch ohne zureichenden Grund in 
angemessener Frist sachlich nicht entschieden werden, so 
kann Klage beim Bayerischen Verwaltungsgericht in Augs-
burg, Kornhausgasse 4, 86152 Augsburg, schriftlich oder 
zur Niederschrift des Urkundenbeamten der Geschäftsstelle 
dieses Gerichts erhoben werden.
Die Klage kann nicht vor Ablauf von drei Monaten seit der 
Einlegung des Widerspruchs erhoben werden, außer, wenn 
wegen besonderer Umstände des Falles eine kürzere Frist 
geboten ist. Die Klage muss den Kläger, die Beklagte (Stadt 
Sonthofen) und den Streitgegenstand bezeichnen und soll 
einen bestimmten Antrag enthalten.
Die zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel 
sollen angegeben, der angefochtene Bescheid soll in Urschrift 
oder in Abschrift beigefügt werden. Der Klage und allen 
Schriftsätzen sollen Abschriften für die übrigen Beteiligten 
beigefügt werden.

Hinweis:
Bei einem erfolgreichen Widerspruch entstehen dem Wider-
spruchsführer keine Kosten. Ist der Widerspruch erfolglos 
oder wird er zurückgenommen, hat derjenige, der den Wider-
spruch eingelegt hat, die Kosten des Widerspruchsverfahrens 
zu tragen.
Ein Widerspruch per einfacher E-Mail gilt nicht als formge-
recht eingelegt.

Sonthofen, 25. März 2011

STADT SONTHOFEN

Gez.: Hubert Buhl, Erster Bürgermeister Z 2 - 66

Bekanntmachung des Abwasserverbandes Obere Iller

 

Einladung
zur Sitzung des Verbandsausschusses und der  

Verbandsversammlung. 

Ort: Sitzungssaal des Rathauses in Sonthofen

Zeit: Freitag, 8. April 2011, Verbandsausschuss  
 9.00 Uhr, Verbandsversammlung ca. 11.00 Uhr

Tagesordnung Verbandsausschuss

Öffentliche Sitzung

1. Tagesordnung

2. Mitteilungen

3.  Abgrenzung der Zuständigkeiten zwischen  
Ortskanalisation und Verbandsanlagen

4.  Messungen zur Umlagenermittlung; Anpassung der 
textlichen Beschreibung der Messstellen;  
Erweiterung um pauschalierte Abflussmengen

5.  Verschiedenes und Anfragen

Tagesordnung Verbandsversammlung

Öffentliche Sitzung

1. Tagesordnung

2. Mitteilungen

3.  Genehmigung der Niederschrift zur nicht öffentlichen 
und öffentlichen Sitzung der Verbandsversammlung 
vom 3. Dezember 2010

4.  Vorlage der Jahresrechnung 2010  
mit Rechenschaftsbericht

5.  Gewässerschutzbericht 2010

6. Verschiedenes und Anfragen

Gez.: Hubert Buhl, Verbandsvorsitzender Z 2 - 67
Sonthofen, den 29. März 2011
Gez.: Gebhard Kaiser, Landrat

Oberallgäu
Landkre is

BürgerService Zulassung

im Landratsamt Oberallgäu
Sonthofen, Oberallgäuer Platz 2
Service-Telefon 08321/612-900

Telefax 08321/612-350
buergerservice@lra-oa.bayern.de

in der gemeinsamen Zulassungsstelle 
von Landkreis und Stadt Kempten (Allgäu)

Kempten, Bahnhofstraße 80
Bürgerservice Zulassung Kempten 

0831/252518-00
Führerscheinstelle Kempten 0831/252518-01

Führerscheinstelle Oberallgäu 0831/252518-02
Telefax 0831/252518-30

buergerservice-zulassung@kempten.de

Im Internet:
➢ Wunschkennzeichen reservieren
➢ Feinstaubplakette bestellen
➢ Termin vereinbaren

www.buergerservice-zulassung.de

Erweiterte Öffnungszeiten:

Sonthofen  Kempten

Mo 7.30-17.00 h 7.30-17.00 h

Di 7.30-14.30 h 7.30-15.00 h

Mi/Do 7.30-16.00 h 7.30-16.00 h

Fr 7.30-12.30 h 7.30-12.30 h

Servicetelefon zusätzlich

Di/Mi/Do -16.30 h 
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